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BGH: BetriebsschlieBungsversicherung in der COVID-19-Pandemie

Der u. a. fir das Versicherungsvertragsrecht zustandige IV. Zivilsenat des BGH hat entschieden, dass einem
Versicherungsnehmer auf der Grundlage der hier vereinbarten Versicherungsbedingungen keine Anspriiche aus einer
BetriebsschlieBungsversicherung wegen einer im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie erfolgten SchlieBung
der von ihm betriebenen Gaststétte in Schleswig-Holstein zustehen (Urt. v. 26. 1. 2022 — IV ZR 144/21).

Der Klager halt bei dem beklagten Versicherer eine sog. BetriebsschlieBungsversicherung. Er begehrt die Feststellung,
dass der beklagte Versicherer verpflichtet ist, ihm aufgrund der SchlieBung seines Restaurants eine Entschadigung
aus dieser Versicherung zu zahlen. Dem Versicherungsvertrag liegen die ,Zusatzbedingungen fir die Versicherung von
Betrieben gegen Schaden aufgrund behérdlicher Anordnung nach dem Infektionsschutzgesetz (BetriebsschlieBung) —
2008 (ZBSV 08)“ zugrunde. Dabei werden weder die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) noch (SARS-CoV)
(SARS-CoV-2) aufgefiihrt. Die Klage ist in den Vorinstanzen erfolglos geblieben. Der BGH hat die Revision
zurlickgewiesen. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts setzt der Eintritt des Versicherungsfalls zwar nicht
die Verwirklichung einer aus dem Betrieb selbst erwachsenden, sog. intrinsischen, Infektionsgefahr voraus. Zu Recht
hat das Berufungsgericht aber angenommen, dass dem Klager gegen die Beklagte keine Anspriiche zustehen, weil
eine BetriebsschlieBung zur Verhinderung der Verbreitung der Krankheit COVID-19 oder des Krankheitserregers
SARS-CoV-2 nicht vom Versicherungsschutz umfasst ist.

Die in Rede stehende Klausel hélt auch der Inhaltskontrolle gem. § 307 Abs. 1 und 2 BGB stand, insbesondere
verstdBt sie nicht gegen das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB. SchlieBlich benachteiligt die Klausel den
Versicherungsnehmer auch nicht nach § 307 Abs. 1 Satz 1 Abs. 2 BGB unangemessen. (PM BGH N2 012/2022 v.
26. 1. 2022)

(c) 2026 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG



	ZfIR 2022, A 3
	BGH: Betriebsschließungsversicherung in der COVID-19-Pandemie


